
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Antirassismus-Strafnorm
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Motion
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Gökce, Melike
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Gökce, Melike; Hirter, Hans 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Antirassismus-Strafnorm, Motion, 1993 - 2018. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Grundrechte

2Öffentliche Ordnung

2Bildung, Kultur und Medien
2Kultur, Sprache, Kirchen

2Fahrende

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

DFJP Département fédéral de justice et police

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Die Ständekammer trat auf das im Vorjahr vom Nationalrat im Eilverfahren, d.h. ohne
Konsultation des Bundesrates beschlossene Gesetz zur Schaffung einer Ombudsstelle
gegen Rassismus nicht ein. Sie forderte aber den Bundesrat mit einem Postulat (Po.
93.3041) auf, die Einrichtung einer derartigen Stelle zu überprüfen. Der Nationalrat
forderte daraufhin die Schaffung einer Ombudsstelle mit einer Motion, was die kleine
Kammer freilich mit dem Argument ablehnte, dass zuerst die Notwendigkeit und die
Funktion einer derartigen Institution abzuklären seien. 1

MOTION
DATUM: 14.06.1993
HANS HIRTER

Das seit anfang 1995 geltende Antirassismusgesetz führt nach Ansicht eines Teils der
bürgerlichen Nationalräte bei den Gerichten zu Auslegungsschwierigkeiten und
bewirke damit nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern bedrohe auch das Recht auf freie
Meinungsäusserung. Eine von 17 Freisinnigen und 23 SVP-Politikern mitunterzeichnete
Motion von Nationalrat Gusset (fp, TG) forderte deshalb eine Teilrevision. Der Vorstoss
verlangt, dass die Bestimmungen namentlich bezüglich «Propagandaaktionen» präziser
gefasst werden und die Vorsätzlichkeit stärker gewichtet wird. Der Bundesrat empfahl,
die im Berichtsjahr noch nicht behandelte Motion abzulehnen. 2

MOTION
DATUM: 17.09.1997
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine von der SVP und der FP unterstützte Motion Gusset (fp, TG)
für eine Revision des Rassismusartikels im Strafgesetzbuch mit 96 zu 42 Stimmen ab.
Gusset hatte dabei namentlich ein präzisere Fassung von einzelnen Bestimmungen wie
etwa «Propagandaaktionen» verlangt, da sowohl in der Bevölkerung als auch bei den
Gerichten Unklarheit bestehe, welche Äusserungen in welchen Formen nun strafbar
seien und welche nicht. Der Bundesrat teilte zwar die Meinung, dass der
Rassismusartikel Auslegungsprobleme biete, dies sei jedoch bei neuen gesetzlichen
Bestimmungen oft der Fall. Er beantragte, da ihm keine besser geeigneten
Formulierungen bekannt seien, erfolgreich die Ablehnung der Motion. 3

MOTION
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Ein Urteil des Bundesgerichts zum Antirassismusgesetz gab erneut zu politischen
Diskussionen über die Auslegung dieses Gesetzes Anlass. Das Gericht hatte
entschieden, dass auch rassistische oder antisemitische Äusserungen strafbar sind, die
in einer geschlossenen, nur eingeladenen Gästen zugänglichen Veranstaltung gemacht
werden. Rechtsextreme Gruppen (insbesondere sogenannte Skinheads) hatten in
letzter Zeit ihre Propagandaveranstaltungen und Konzerte oft in derartiger Form
abgehalten. Zulässig sind laut Bundesgericht rassistische oder antisemitische Sprüche
nur im privaten Kreis unter Verwandten und Bekannten. Die SVP kritisierte dieses Urteil
als nicht akzeptable Verschärfung der Gesetzesauslegung, da damit auch am
Stammtisch im Restaurant gemachte Äusserungen strafbar würden, was der
Gesetzgeber ausdrücklich nicht gewollt habe. Sie kündigte einen parlamentarischen
Vorstoss für die Streichung des Antirassismusgesetzes an, den die Fraktion dann
allerdings erst Anfang 2005 einreichte. 4

MOTION
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Einmal mehr sprach sich das Parlament gegen die Revision der Anti-Rassismus-Norm
im Strafgesetz aus. Die von Hess (sd, BE) im Jahr 2004 eingereichte Motion für eine
ersatzlose Streichung fand im Nationalrat keine Gnade. Er schrieb sie wegen Ablauf der
Behandlungsfrist diskussionslos ab. Der Bundesrat hatte zuvor ihre Ablehnung
beantragt. 5

MOTION
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER
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Öffentliche Ordnung

Die öffentlichen Auftritte von Anhängern rechtsradikaler und faschistischer Ideen
häuften sich. Bereits in seinem Staatsschutzbericht für 1999 hatte das EJPD
zunehmende Aktivitäten der gewaltbereiten rechtsextremen Szene konstatiert. Die
Anzahl der dazugehörenden Personen wurde auf 6-700 geschätzt. Nicht zuletzt dank
dem Internet seien diese im entsprechenden internationalen Umfeld gut verankert. Für
grosses Aufsehen sorgte das Erscheinen von ca. 100 rechtsextremen Skinheads an der
Bundesfeier zum 1. August auf dem Rütli, wo sie die Rede von Bundesrat Villiger mit
Zwischenrufen störten. Im Nationalrat führten Interpellationen der Fraktionen der SP,
der CVP und der Grünen, welche sich nach Massnahmen gegen den Rechtsradikalismus
erkundigten, zu einer angeregten Diskussion. Der Bundesrat hielt fest, dass Rassismus
und anderes intolerantes Verhalten bekämpft werden müssen. Auf internationaler
Ebene seien neue Massnahmen zur Verhinderung der grenzüberschreitenden
Propagierung derartiger Ideen namentlich via Internet erforderlich. Die Gefahr, welche
von diesen Gruppierungen ausgehe, schätze er in Übereinstimmung mit dem
Staatsschutzbericht momentan aber nicht als gross ein. Sie seien jedoch unter
Beobachtung der Bundespolizei, und Verstösse gegen einschlägige Gesetze (v.a.
Antirassismusnorm) würden selbstverständlich geahndet. 6

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Fahrende

Im Juni 2017 sollte der Bundesrat mit einer Motion Munz (sp, SH) beauftragt werden,
den internationalen „Roma Holocaust Memorial Day“ anzuerkennen. In seiner
Stellungnahme vom August 2017 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Die parlamentarische Abstimmung über das sensible Thema kam aber erst
gar nicht zustande, da die Motionärin ihren Vorstoss in der Frühjahrssession 2018
zurückzog. 
In Ermahnung der zahlreichen Roma- und Sintiopfer des Zweiten Weltkrieges hatte das
Europäische Parlament im April 2015 den 2. August zu deren Gedenktag erklärt und war
in seiner Resolution von der Europäischen Kommission im Juli desselben Jahres
bestätigt worden. Die Schweiz beschränkte ihre Gedenkaktivitäten bisweilen auf den 27.
Januar, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die
Motionärin erachtete es aber gerade zu diesem Zeitpunkt als relevant – die Schweiz
hatte seit März 2017 zum ersten Mal den Vorsitz der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) inne –, dass die Schweiz besonders gegenüber den Roma
und Sinti ein klares Zeichen setze. Die Kultur und Verfolgungsgeschichte dieser
Minderheitengruppen seien gerade in der Schweizer Gesellschaft nur wenig bekannt
und würden auch nicht speziell im Rahmen der obligatorischen Schulbildung vermittelt.
Dies führe mitunter dazu, dass Klischees und Vorurteile unhinterfragt weitergegeben
würden und die Roma und Sinti wieder verstärkt Diskriminierung sowie Hassreden und
physischen Übergriffen ausgesetzt seien – in der Schweiz wie auch in ganz Europa.
Gerade vor diesem Hintergrund sei es von grosser Bedeutung, dass auch der 2. August
offiziell anerkannt werde.
Der Bundesrat beteuerte in seiner Stellungnahme, dass er die Bestrebungen zur
Sensibilisierung jüngerer Generationen für sämtliche Opfer des Nationalsozialismus
vollumfänglich anerkenne. Er verwies zugleich aber darauf, dass auch viele andere
Länder – bspw. Deutschland, Italien oder die skandinavischen Länder – keinen
expliziten Gedenktag für die Roma- und Sintiopfer pflegten, dieser aber im Rahmen des
internationalen Gedenktages mit allen anderen Opfern zusammen gedenken würden.
Diesen Ansatz verfolge auch die Schweiz. Im Rahmen des jährlichen Gedenkens vom 27.
Januar habe die Schweiz aber auch konkrete und spezifische Aktivitäten zur Ermahnung
der Verfolgung dieser Gruppen durchgeführt und man werde solche Aktivitäten auch
weiterhin durchführen. Über die besondere Notwendigkeit der Bekanntmachung dieser
Kultur und Geschichte sei er sich aber dennoch bewusst, weswegen der Bund im
Rahmen des Aktionsplans „Jenische, Sinti, Roma“ auch Sensibilisierungsprojekte in
Schulen und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vorsehe. In ebendiesen
Aktionsplan und dessen Erfolg setzte die Motionärin ihre ganze Hoffnung und bedankte
sich hierfür beim Bundesrat, ehe sie ihren Vorstoss offiziell zurückzog. 7

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MELIKE GÖKCE
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